
 
 
 

2. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 

der Stadt Sprockhövel vom 15.07.2011 
 
 

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666)- in der aktuell gültigen Fasssung-, der 
§§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 
18.12.1975 (GV NRW S. 706)- in der aktuell gültigen Fassung -und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 ( GV NRW S.274) hat der Rat 
der Stadt Sprockhövel in seiner Sitzung am 14.7.2011 folgenden 2. Nachtrag zur Satzung 

über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) der Stadt Sprockhövel  beschlossen: 
 
 

Art. 1 
 

Die Anlage zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel vom 19.12.2008 in der zur 
Zeit gültigen Fassung wird für die in der Anlage aufgeführten Straßen geändert.  
 
 

Art. 2 
 

Dieser 2. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) der 
Stadt Sprockhövel tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage zum 2.Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Sprockhövel vom 

Straße      Straßenreinigung  (A= Anlieger/ G=Gemeinde) Winterdienst (A= Anlieger G=Gemeinde)

1=wöchentlich  Übertragung gem. § 2 Übertragung gem. § 2

2= 14- tägig Straße Gehweg� Straße Gehweg� Straße Gehweg� Straße Gehweg�

Auf dem Schee G
Gustav-Düsterloh-Str. 2 G G
Herzkamper Mulde (nur Verbindungswege Elberfelder Str./Martin-Luther-Str.-Schule) G
Im Brahm

Schleifkotten (außer Haus Nr.8 +8a) 2 G G A G A
Wittener Str.(von Kortenstr.-Am Rennebaum/Hoppe und von Haus Nr.140-196) 2 G A G A
Zur Streuobstwiese (außer Stichwege) 2 G G

 1) soweit Gehweg vorhanden



B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
 
Vorstehend abgedruckter, nachstehend aufgeführter vom Rat der Stadt Sprockhövel  
am 14.07.2011  beschlossener 
 
2. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Sprockhövel (Straßenreinigungssatzung)  
2. Nachtrag zur Satzung über die Abwasserbeseitugng ind der Stadt Sprockhövel 
 
werden hiermit gemäß § 2 Absatz 4 der Bekanntmachungsverordnung vom 26. August 1999  
(GV NW S. 516) -in der zur Zeit geltenden Fassung- öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ( GO NW ) beim Zustandekommen der Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Sprockhövel vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Sprockhövel, den 15.07.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Dr. Walterscheid 
 


